
Hinweise zur Buchung einer Führung 

 
Allgemeiner Hinweis 

Die Touristinformation der Stadt Marktheidenfeld vermittelt Gäste-

führer(innen). Für die Durchführung der von Ihnen gewünschten Führung ist 

der vermittelte Gästeführer verantwortlich, der Ihr Vertragspartner ist. Er 

haftet in jedem Fall nur für solche Schäden, die auf einer vorsätzlichen oder 

grob fahrlässigen Vertragsverletzung durch ihn selbst oder durch seinen 

gesetzlichen Vertreter oder Erfüllungsgehilfen beruhen. Die Haftung des 

Gästeführers bezieht sich ausschließlich auf die Erfüllung des vereinbarten 

Leistungsumfangs sowie des vereinbarten Zeitraums und ist begrenzt auf den 

Betrag des Führungshonorars. Eventuelle Ansprüche sind unverzüglich beim 

Gästeführer anzumelden. 

Trotz der festen Zusage eines bestimmten Gästeführers kann es kurzfristig dazu 

kommen, dass aufgrund persönlicher Gründe ein anderer Gästeführer als 

Ersatz für den vermittelten Gästeführer die vereinbarten Führungen 

durchführen muss. Dies ändert nichts am Vertragsverhältnis und dem 

vereinbarten Preis. 
 

Ausfallhonorar 

Bei Nichterscheinen der Gruppe grundsätzlich 100 % des vereinbarten 

Honorars. 
 

Wartezeit der Gästeführer 

Der Gästeführer wartet nach dem vereinbarten Termin 15 Minuten auf das 

Erscheinen der Gruppe. Der vermittelte Gästeführer steht ab dem vereinbarten 

Zeitpunkt für die gebuchte Zeit zur Verfügung; die verstrichene Wartezeit geht 

zu Lasten der vereinbarten Führungszeit. 
 

Honorarzahlung 

Nach der Führung in bar direkt an den Gästeführer. 
 

Maximale Teilnehmerzahl 

25 Personen; bei größeren Gruppen sind weitere Gästeführer erforderlich. 

Sollte entgegen einer anders lautenden Bestellung die maximale 

Teilnehmerzahl dennoch überschritten werden, so kann die Qualität der 

Führung nicht garantiert werden. 
 

Betreten von Gebäuden 

Es wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass das Betreten von Kirchen, 

Brücken, Türmen und sonstigen Gebäuden im Rahmen einer Führung auf 

eigene Gefahr erfolgt. 


